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Zu den Pflichten des Immobilienverwalters
bei rechtsgeschäftlicher Beendigung
des Verwaltungsverhältnisses

Im Zusammenhang mit der Beendigung des Verwaltungsverhältnisses und der damit ein-
hergehenden Notwendigkeit einer Verwaltungsübergabe stellt sich eine Reihe rechtlicher
Fragen, deren Beantwortung sich nicht ohne weiteres aus den Bestimmungen des ABGB
über den Bevollmächtigungsvertrag bzw aus den speziellen Verwaltungsbestimmungen des
WEG erschließt. Angesichts der in der Praxis im Zuge der Verwaltungsübergabe doch sehr
häufigen – weder dem Interesse der Auftraggeber noch dem Ansehen des Berufsstandes des
Immobilienverwalters förderlichen – Auseinandersetzungen zwischen den beteiligten Per-
sonen (Liegenschaftseigentümer bzw Eigentümergemeinschaft, übergebender Verwalter,
übernehmender Verwalter), die bisweilen vor dem Hintergrund diffuser Rechtsmeinungen
geführt werden, ist eine nähere Untersuchung1) des für die „Verwaltungsübergabe“ rele-
vanten rechtlichen Rahmens durchaus angebracht.
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2. Geschäftsbesorgungspflicht 1)
3. Gehorsamspflicht
4. Treuepflicht
5. Herausgabepflicht
6. Rechnungslegungspflicht

1) Die Untersuchung bleibt dabei – wie bereits aus dem
Titel ersichtlich – auf den Verwaltungswechsel aufgrund
rechtsgeschäftlicher (bzw rechtsgeschäftlich bedingter)
Beendigung des Verwaltungsvertrages (Kündigung, ein-
vernehmliche Auflösung, ao Kündigung aus wichtigem
Grund, Fristablauf, Eintritt einer auflösenden Bedingung)
eingeschränkt. Spezielle Überlegungen zur Beendigung
des Verwaltungsverhältnisses aufgrund Todes bzw Auflö-
sung des Machtgebers oder Verwalters (§§ 1022f ABGB)
bzw aufgrund Konkurses über das Vermögen eines der bei-
den Vertragsteile (§ 1024 ABGB) bleiben daher ausgespart.
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E. Die Auflösung des Verwaltungsvertrages und die sich
daraus ergebenden Pflichten des Verwalters

I. Tatbestände für eine rechtsgeschäftliche (bzw
rechtsgeschäftlich bedingte) Auflösung des Ver-
waltungsvertrages
1. Auflösung des Verwaltungsvertrages nach

ABGB
2. Auflösung des Verwaltungsvertrages nach

WEG
II. Fortsetzungspflichten

1. Allgemeines
2. Fortsetzungspflichten nach Beendigung des

Verwaltungsverhältnisses
III. Vertragspflichten nach Beendigung des Man-

dats und Auftragsverhältnisses (Abwicklungs-
pflichten)
1. Rechtsprechung
2. Überlappende Vertragspflichten im Innen-

verhältnis, jedoch strenge Stichtagsregelung
im Außenverhältnis

F. Abschließende Betrachtung und praktische Hinweise

A. Problemstellung
Die Frage, mit welchen Pflichten ein Immobi-

lienverwalter bei Beendigung des Verwaltungsver-
trages konfrontiert ist, und in welchem rechtlichen
Rahmen die sog „Verwaltungsübergabe“ stattzu-
finden hat, hat bislang noch sehr geringe rechts-
wissenschaftliche Beachtung gefunden. Ausgangs-
punkt der Betrachtung sind die – im Wesentli-
chen indes doch sehr allgemeinen und daher in ho-
hem Ausmaß auslegungsbedürftigen – gesetzlichen
Grundlagen in den Bestimmungen des 22. Haupt-
stücks des ABGB über den Bevollmächtigungsver-
trag bzw in den Verwaltungsbestimmungen im 6.
und 7. Abschnitt des WEG als leges speciales für
die Verwaltung von WE-Liegenschaften. Daneben
sind im vorliegenden Zusammenhang am Rande
auch Geschäftsgebräuche und Branchenüblichkei-
ten zu berücksichtigen – mögen sie nun tatsächlich
bestehen oder oft auch nur stereotyp behauptet
werden –, die freilich regelmäßig auch auf ihre
Plausibilität, Rechtfertigung und Zulässigkeit hin
zu hinterfragen sind: Bei weitem nicht jede mit
Überzeugung vorgetragene Behauptung der an der
Verwaltungsübergabe Beteiligten über die einzu-
haltenden „Spielregeln“ hält einer näheren recht-
lichen Überprüfung auch wirklich stand.

B. Die Übergabepflicht des scheidenden Ver-
walters in einer einleitenden Betrachtung

I. Zweck und Natur der Übergabepflicht

In einem ersten Schritt der Untersuchung soll –
zur Erhellung des telos der zugrunde liegenden
rechtlichen Bestimmungen und damit auch zur Er-
mittlung einer tauglichen Grundlage für eine in
vielen Fällen erforderliche2) ergänzende Vertrags-
auslegung3) – das Ziel jeder Verwaltungsübergabe

2) Zumal Verwaltungsverträge idR keine Bestimmun-
gen über die Verwaltungsübergabe bei Beendigung des
Verwaltungsverhältnisses beinhalten.

3) Der Umfang der Rechte und Pflichten eines Macht-
habers richtet sich nicht nur nach dem Wortlaut des Auf-

skizziert werden: Zweifelsfrei wird bei Beendi-
gung des Mandats und Auftragsverhältnisses im
Interesse des/der Macht- und Auftraggeber/s eine
möglichst reibungslose Fortsetzung der Verwal-
tung (durch den nachfolgenden Verwalter in Ge-
stalt der Fremdverwaltung bzw den/die Eigentü-
mer in Gestalt der Eigenverwaltung) bezweckt.
Der übergebende Verwalter hat die Grundlagen
für eine solcherart der Verwaltungskontinuität
dienende Fortsetzung zu schaffen. All dies ergibt
sich aus der Verpflichtung des/der beteiligten Ver-
walter/s zur Wahrung der Interessen des/der
Macht- und Auftraggeber/s, welche nicht bloß als
vertragliche Nebenpflicht, sondern als Hauptleis-
tungspflicht anzusehen ist4).

Zumal die Aufgaben des Verwalters bei Beendi-
gung des Mandats und Auftragsverhältnisses (= Ab-
wicklungspflichten5), gegebenenfalls auch Fortset-
zungspflichten6)) unmittelbare Vertragspflichten
darstellen, sind deren Umfang und genaue Aus-
gestaltung vom jeweiligen Verwaltungsvertrag ab-
hängig. Die Rsp7) geht dabei etwa von einem inne-
ren Zusammenhang „zwischen der Tätigkeit des
Verwalters während der Besorgung der Verwal-
tung durch ihn und seiner Verpflichtung zur ab-
schließenden Rechnungslegung nach der Kündi-
gung“ aus. Nichts anderes hat für die Heraus-
gabepflicht und sonstige sich aus der Beendigung
des Mandats und Auftragsverhältnisses ergebende
Verpflichtungen zu gelten.

II. Wem gegenüber besteht die Übergabepflicht?

Klarstellend sei in Ansehung der vertraglichen
Natur der Übergabepflicht des scheidenden Ver-
walters betont, dass diese Pflicht immer dem Ge-
schäftsherrn (Machtgeber) gegenüber (und nicht
etwa dem nachfolgenden Verwalter gegenüber) be-
steht.8) Im Zweifel sind daher die Weisungen des
Geschäftsherrn beachtlich.

trags, sondern auch nach dem ihm bekannten Geschäfts-
zweck, vgl RIS-Justiz RS0108642.

4) Der Verwalter hat gem § 1009 ABGB seine Ge-
schäfte „nach der erklärten Absicht“ des Machtgebers zu
besorgen. § 20 Abs 1 WEG trägt dem Verwalter die Ver-
pflichtung zur Wahrung der „gemeinschaftsbezogenen
Interessen aller Wohnungseigentümer“ auf. Vgl zur Inte-
ressenwahrungspflicht des Machthabers bzw Auftragge-
bers etwa RIS-Justiz RS0019701.

5) Siehe zu diesen unten Pkt D.III.
6) Siehe zu diesen unten Pkt D.II.
7) OGH 5 Ob 86/84 in MietSlg 37.654.
8) Vgl hierzu (konkret: zur Rechnungslegungspflicht

des abberufenen Hausverwalters) OGH 5 Ob 191/66 in
SZ 39/127. In der Praxis werden häufig vom überneh-
menden Verwalter gegenüber dem Vorverwalter Überga-
beansprüche derart geltend gemacht, als bestünden sie
gegenüber dem Vorverwalter unmittelbar. Zur Verwir-
rung mag dabei wohl auch das Standesrecht (siehe so-
gleich näher unter Pkt III.2.) beitragen, das in Pkt B. der
Richtlinien des Fachverbandes der Immobilien- und Ver-
mögenstreuhänder für Immobilienverwalter Regeln „im
Verhältnis zu den Berufskollegen“ bereithält. Dies mag
bei oberflächlicher Betrachtung den Anschein erwecken,
als sei der übernehmende Verwalter legitimiert, den Vor-
verwalter aus eigenem in Anspruch zu nehmen, doch lei-
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Insb bei einem Verwaltungswechsel aufgrund
der Veräußerung der Liegenschaft und der damit
verbundenen Aufkündigung des Verwaltungsver-
trages durch den bisherigen Macht- und Auftrag-
geber9) ist das Einvernehmen mit dem Geschäfts-
herrn (Machtgeber) unumgänglich: Der scheiden-
de Verwalter kann nämlich gar nicht wissen, wel-
che kaufvertraglichen Vereinbarungen etwa über
Stichtage (zB für die Übergabe sowie den Über-
gang der Gefahr und der Lasten) oder die Behand-
lung von Salden, Außenständen, Kautionen etc ge-
troffen wurden. Fordert der übernehmende Ver-
walter namens des Erwerbers vom scheidenden
Verwalter die Übergabe bestimmter Unterlagen
bzw Vermögenswerte, so hat sich der scheidende
Verwalter zur Vermeidung jeglichen Haftungsrisi-
kos stets von der Rechtmäßigkeit dieser Forderung
zu überzeugen.

III. Bestehen rechtliche Standards für die Verwal-
tungsübergabe?

1. Vertragsrechtliche Perspektive

Standardisiert festgelegte Leistungspflichten
des scheidenden Verwalters (eine Art „Pflichten-
heft“ für die Übergabe) kann es aufgrund der
im Rahmen der Vertragsfreiheit durchaus unter-
schiedlich ausgeformten Verwaltungsverträge (und
der daraus abgeleiteten Handlungsnotwendigkei-
ten bei der Beendigung des Mandats und Auftrags-
verhältnisses) nicht geben. Dies umso weniger, als
sich in der Praxis künftig wohl noch stärker als
bisher im Rahmen der Verwaltungsverträge diffe-
renzierte Leistungspakete etablieren werden: Der
künftige Geschäftserfolg für Immobilienverwalter
wird ua wohl auch darin liegen, ein den individuel-
len Bedürfnissen der Liegenschaftseigentümer als
Auftraggeber angepasstes Angebot und daher ein
entsprechend differenziertes Dienstleistungsspek-
trum zu entwickeln: Neben der „klassischen“
Hausverwaltung mit kaufmännischem Schwer-
punkt sind dies nach Wahl der Auftraggeber ge-
zielte und umfassende rechtliche und steuerli-
che Betreuung, Baumanagement, Facility-Manage-
ment, Wertsteigerung, Konfliktbetreuung uvm10).

tet sich seine Rechtsstellung aufgrund der vertraglichen
Natur des Übergabeanspruchs lediglich aus der Beauf-
tragung und Bevollmächtigung durch den Geschäfts-
herrn ab, und ist er daher lediglich befugt, die Forderun-
gen des Geschäftsherrn für diesen geltend zu machen. In
diesem Zusammenhang höchst fragwürdig ist daher auch
Pkt B.3. der Richtlinien, der dem übergebenden Verwal-
ter unter bestimmten Umständen direkte Honoraran-
sprüche gegenüber dem übernehmenden Verwalter ein-
räumt.

9) Mangels einer solchen Aufkündigung ist davon aus-
zugehen, dass in aller Regel (zumal die Liegenschaftsver-
äußerung im Normalfall als Unternehmensveräußerung
zu qualifizieren sein wird) der Verwaltungsvertrag kraft
§ 38 UGB ex lege auf den Erwerber der Liegenschaft
übergeht, sofern im Rahmen des Veräußerungsgeschäfts
nichts anderes vereinbart wird.

10) Mit einer Abkehr von der „08/15-Einheitsverwal-
tung“ ist natürlich auch dem „08/15-Einheitshonorar“
der Boden entzogen: Differenzierte, bedarfsorientierte

2. Standesrechtliche Perspektive

Aus dem vertragsrechtlichen Charakter der
Übergabepflicht des scheidenden Verwalters er-
hellt, dass das Standesrecht der Immobilienver-
walter den Problemkreis „Verwaltungsübergabe“
im Kern nicht zu regeln vermag. Im Gegensatz zu
den Standesregeln für Immobilienmakler, die auch
Bestimmungen für den Umgang mit den Auftrag-
gebern beinhalten, beziehen sich die aktuellen
Standesregeln („Richtlinien“) für Immobilienver-
walter11) primär auf den kollegialen Umgang
(„Verhältnis zu den Berufskollegen“)12) und kön-
nen daher auch nicht unmittelbar zur Auslegung
der – aus dem Vertragsverhältnis zwischen Ge-
schäftsherrn und Verwalter resultierenden – Über-
gabepflichten herangezogen werden. Zumal sie
aber Ausdruck des Branchenverständnisses sind
und damit die Verkehrsüblichkeit des Verwalter-
handelns mitbestimmen, sind sie eine wenigstens
begleitende Grundlage für eine – zur Ermittlung
der konkreten Pflichten des Verwalters bei Been-
digung der Verwaltung regelmäßig erforderliche –
ergänzende Auslegung des Verwaltungsvertra-
ges13).

Leistungspakete setzen ebenso differenzierte individu-
elle Honorarvereinbarungen voraus. Damit wird gleich-
sam automatisch das Honorar für den/die Auftraggeber
plausibel und vor allem die dahinter stehende Leistung
des Verwalters sichtbar: Wenn zurzeit dem Vernehmen
nach im WE nicht immer zufriedenstellende Honorarver-
einbarungen getroffen werden, dann wohl vor allem des-
halb, weil über das Pauschalhonorar die mit der Verwal-
tung der Liegenschaft verbundene anspruchsvolle und
vielfältige Leistung und daher der unmittelbare Nutzen
für die Wohnungseigentümer viel zu wenig kommuniziert
wird. Pointiert formuliert muss das Ziel des Berufsstan-
des der Immobilienverwalter nach dem Vorbild der freien
Berufe das „Stundenhonorar“ als „Reinform“ des diffe-
renzierten Honorars sein. In diesem Sinne auch Reimitz/
Hafner in ihrem Vortrag „Leistungswettbewerb statt
Preiswettbewerb“ im Rahmen des 35. Bundestags der Im-
mobilien- und Vermögenstreuhänder am 2. Oktober 2008
in Zell am See.

11) Online abrufbar unter <http://www.wkimmo.info/
i/wko/service/vw_rl.pdf>.

12) Punkt B. der Richtlinien des Fachverbandes der
Immobilien- und Vermögenstreuhänder für Immobilien-
verwalter. Der das „Verhältnis zum Hauseigentümer“ re-
gelnde und als unverbindliche Verbandsempfehlung gem
§ 31 KartellG 1988 in Geltung gestandene Punkt A. der
Richtlinien hatte Honorarempfehlungen enthalten, die
im Lichte des dem EU-Recht nachgebildeten und am
1. Jänner 2006 in Kraft getretenen KartellG 2005 als
unzulässige Wettbewerbsbeschränkung qualifiziert wur-
den. Punkt A. der Richtlinien wurde daher vom Fachver-
band der Immobilien- und Vermögenstreuhänder gem
§ 33 KartellG 1988 mit Stichtag 31. Dezember 2005 wi-
derrufen.

13) Teilweise korrespondieren die Standesregeln auch
bloß mit dispositiven zivilrechtlichen Normen. So be-
zeichnen die Standesregeln es etwa als „üblich, dass sich
der übernehmende Verwalter die Hausverwaltungsakten
vom übergebenden Verwalter holt“. Dies entspricht der
dispositiven Bestimmung des § 905 ABGB. Oder wenn es
etwa nach den Richtlinien die „kollegiale Pflicht“ erfor-
dere, bei Übergabe einer Hausverwaltung „alle sich im
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C. Gegenstand der weiteren Untersuchung
Dessen ungeachtet wird nun versucht, Grund-

überlegungen anzustellen, die bei der konkreten
Vertragsauslegung hilfreich sein und auch als
Leitlinie für den kollegialen Umgang zwischen
übergebendem und übernehmendem Verwalter he-
rangezogen werden können.

D. Die Pflichten des Verwalters aus dem Ver-
waltungsvertrag

I. Rechtsgrundlagen

Ganz allgemein – im Bereich des Alleineigen-
tums, des schlichten Miteigentums wie auch des
WE – ist der hier zu untersuchende (Immobilien-)
Verwaltungsvertrag im rechtlichen Sinne als Be-
vollmächtigungsvertrag gemäß der grundsätzlich
dispositives Recht verkörpernden §§ 1002ff ABGB
zu qualifizieren. Das WEG14) hält für die Verwal-
tung und die Pflichten des Verwalters im WE zwar
spezielle Regelungen bereit, die aber §§ 1002ff
ABGB nicht verdrängen, sondern vielmehr auf ih-
nen aufbauen, was sich insb auch darin äußert,
dass im WE die den Verwalter nach §§ 1002ff
ABGB treffenden Verpflichtungen „weder aufge-
hoben noch beschränkt werden“ dürfen15), dort
also sogar zwingend gestellt werden. Das ABGB-
Bevollmächtigungsrecht gilt daher im WE nicht
bloß „auch“, sondern dort wegen der Unabding-
barkeit der Verwalterpflichten sogar in besonderer
Qualität!

Der Bevollmächtigungsvertrag besteht aus zwei
Komponenten, nämlich einerseits
– dem Auftrag (= Mandat, Geschäftsbesorgungs-

vertrag; er verpflichtet im Innenverhältnis) und
andererseits

– der Vollmacht (= Bevollmächtigung; sie berech-
tigt im Außenverhältnis).
Für den Bevollmächtigungsvertrag des ABGB

ist somit charakteristisch, dass einem „rechtli-
chen Müssen im Innenverhältnis“ ein „rechtliches
Dürfen im Außenverhältnis“ gegenübersteht. Die
Pflichten des Verwalters erschließen sich aus der
„Auftragskomponente“ des Bevollmächtigungs-
vertrages16), die daher im Folgenden einer näheren
Betrachtung unterzogen wird17).

Besitze des übergebenden Kollegen befindlichen, für die
Hausverwaltung notwendigen Dokumente vollständig zu
übergeben“ und „auch solche notwendigen Dokumente“
zu übergeben seien, „die sich der Übergeber erst im Laufe
seiner Verwaltung selbst beschafft hat“, so ist der Bezug
zu den dispositiven Regelungen des ABGB über die
Herausgabepflicht des Geschäftsbesorgers (siehe unten
Pkt C.II.5.) unübersehbar.

14) §§ 19ff WEG.
15) § 20 Abs 7 Satz 1 WEG.
16) Im Folgenden werden daher die Auftraggeber des

Verwalters, seien es nun die Eigentümer im Allein- oder
schlichten Miteigentum oder aber die Eigentümerge-
meinschaft im WE der Einfachheit halber stets als „Ge-
schäftsherr“ bezeichnet.

17) Vgl zu den nun folgenden Darstellungen in diesem
Abschnitt insb Strasser in Rummel, ABGB3 § 1002 Rz 1ff
und Fenyves, wobl 1992, 213ff.

II. Pflichten des Verwalters aus dem Auftragsver-
hältnis

1. Übersicht

Die Lehre18) geht hinsichtlich des Bevollmächti-
gungsvertrages insb von folgenden Pflichten aus:
– Geschäftsbesorgungspflicht,
– Gehorsamspflicht,
– Treuepflicht,
– Herausgabepflicht,
– Rechnungslegungspflicht.

Für die den Verwalter bei Beendigung des Auf-
tragsverhältnisses treffenden Pflichten sind die
Herausgabe- und die Rechnungslegungspflicht von
besonderem Interesse, weshalb diese beiden in der
folgenden – notwendigerweise überblicksartigen –
Darstellung auch einer etwas ausführlicheren
Analyse unterzogen werden. Rsp19) und Lehre20)
betonen im Übrigen den inneren Zusammenhang
zwischen Rechnungslegungspflicht und Herausga-
bepflicht (bzw Schadenshaftung des Geschäftsbe-
sorgers), zumal häufig erst nach erfolgter Rech-
nungslegung die Geltendmachung eines Heraus-
gabe- (bzw Schadenersatz-)anspruchs möglich sei.
Die Rechnungslegung verfolge geradezu den
Zweck, dem Geschäftsherrn hinreichende Grund-
lagen für die Feststellung (und Geltendmachung)
seiner Ansprüche gegen den Geschäftsbesorger aus
dem Auftragsverhältnis zu liefern.

2. Geschäftsbesorgungspflicht21)

Der Verwalter ist verpflichtet, das Geschäft
(= die Verwaltung) „emsig und redlich“ nach der
Natur des Geschäfts (= nach den Erfordernissen
der Verwaltung) zu besorgen22). Dabei umfassen
seine Befugnisse alles, was zur ordentlichen Ver-
waltung gehört: Dies sind die der Erhaltung und
Verwaltung der gemeinsamen Sache dienenden
Maßnahmen, die sich im gewöhnlichen Verlauf der
Dinge als notwendig und zweckmäßig erweisen,
im (objektiven) Interesse aller Miteigentümer lie-
gen und keinen besonderen Kostenaufwand erfor-
dern23). Der Verwalter hat möglichst hohe Erträg-
nisse (insb Mietzinse!) aus der Liegenschaft zu er-
zielen24), Begünstigungen des Geschäftsherrn auf-
grund gesetzlicher Vorschriften (zB Gebührenbe-
freiungen) zu wahren25) sowie Schäden und sons-
tige vermögenswerte Nachteile abzuwenden. Er
schuldet ein Bemühen, nicht aber den Erfolg26) und
ist zur persönlichen Auftragserfüllung verpflich-

18) Vgl dazu im Zusammenhang mit dem Immobilien-
verwalter Fenyves, wobl 1992, 213ff.

19) OGH 5 Ob 191/66 in SZ 39/127 mwN; 5 Ob 147/86
in JBl 1987, 174 (Call) = MietSlg XXXVIII/41 = RdW
1987, 124; 5 Ob 258/07p in immolex 2008, 215/94 (Koth-
bauer).

20) Strasser in Rummel, ABGB3 § 1009 Rz 2ff mwN.
21) Vgl Strasser in Rummel, ABGB3 § 1009 Rz 13 mwN.
22) Vgl § 1009 ABGB.
23) RIS-Justiz RS0013573; vgl dazu auch Gamerith in

Rummel, ABGB3 § 833 Rz 4.
24) OGH 1 Ob 600/94 in MietSlg 47.070/7 mwN.
25) RIS-Justiz RS0019566.
26) Vgl § 1014 ABGB.
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tet, es sei denn, Substitution wird vertraglich zu-
gestanden oder durch die Umstände unvermeid-
lich27).

3. Gehorsamspflicht28)

Der Verwalter ist verpflichtet, Weisungen des
Geschäftsherrn (freilich nur soweit, als sie im Rah-
men der vereinbarten Geschäftsbesorgungspflicht
liegen) zu befolgen29). Bei Miteigentum und WE
müssen Weisungen grundsätzlich durch Mehr-
heitsbeschlüsse gedeckt sein30). Unzweckmäßige
Weisungen lösen eine Warnpflicht des Verwalters
aus; gesetz- bzw sittenwidrige Weisungen sind
nicht zu befolgen. Grundsätzlich besteht auch eine
Verpflichtung des Verwalters, Weisungen des Ge-
schäftsherrn aktiv einzuholen.

4. Treuepflicht31)

Der Verwalter hat die Interessen des Geschäfts-
herrn zu wahren32) und Interessenkollisionen (In-
Sich-Geschäfte, Doppelvertretungen) zu vermei-
den.33) Er darf ohne Zustimmung des Geschäfts-
herrn keine Geschenke (Schmiergelder, Provisi-
onen) annehmen.34) Darüber hinaus trifft ihn hin-
sichtlich des vom Geschäftsherrn Anvertrauten

27) Vgl § 1010 ABGB.
28) Vgl Strasser in Rummel, ABGB3 § 1009 Rz 14ff

mwN.
29) Vgl § 1009 ABGB (arg „erklärte Absicht des Macht-

gebers“) und § 20 Abs 1 WEG.
30) Die Mehrheitsbeschlüsse müssen insb formell ord-

nungsgemäß zustande gekommen sein, vgl zum WE
E.M. Hausmann in Hausmann/Vonkilch, Wohnrecht § 20
WEG Rz 17 mwN. Grundsätzlich ist es wohl völlig rich-
tig, auch Weisungen iSd § 20 Abs 1 WEG an die Be-
schlusserfordernisse des § 24 WEG zu binden. Doch wer-
den idR auch Weisungen, die von der Mehrheit ohne for-
mell gültige Beschlussgrundlage geäußert werden, für
den Verwalter nicht völlig unbeachtlich sein. Andernfalls
liefe der Verwalter Gefahr, „sehenden Auges“ gegen den
erklärten Willen der Mehrheit zu agieren, was mit seiner
Gehorsamspflicht unstreitig in einem unauflösbaren Wi-
derspruch stünde. Den Verwalter trifft daher im Falle
einer von der Mehrheit geäußerten, aber nicht ordnungs-
gemäß beschlossenen Weisung die Verpflichtung, die
Mehrheit auf das Erfordernis eines wirksamen Mehr-
heitsbeschlusses hinzuweisen. Unterbleibt ein solcher
und betrifft die Weisung eine Maßnahme der ordentli-
chen Verwaltung, so wird der von der Mehrheit erklärte
Wille vom Verwalter im Rahmen des ihm eingeräumten
Entscheidungs- und Handlungsermessens ungeachtet des
Fehlens eines formell wirksamen Beschlusses ausrei-
chend zu würdigen sein und darf der Verwalter wohl nur
aus triftigen Gründen und nach vorheriger Information
der Wohnungseigentümer von der Weisung abrücken.
Betrifft die Weisung hingegen eine Maßnahme der außer-
ordentlichen Verwaltung, darf sie mangels formell wirk-
samen Beschlusses nicht befolgt werden (§ 29 Abs 6
WEG).

31) Vgl Strasser in Rummel, ABGB3 § 1009 Rz 17ff
mwN.

32) RIS-Justiz RS0019701.
33) Zur Interessenkollision siehe RIS-Justiz RS0019535.

Interessenkollisionen sind auch dann beachtlich, wenn sie
erst im Nachhinein eintreten.

34) Vgl § 1013 ABGB.

bzw des im Zuge der Verwaltungstätigkeit Be-
kanntgewordenen eine strenge Pflicht zur Ver-
schwiegenheit.35)

5. Herausgabepflicht36)

Herauszugeben sind:
– Das aufgrund oder im Rahmen der Geschäftsbe-

sorgung, allenfalls auch durch Überschreitung
des Auftrags (der Vollmacht) Erlangte. Dies um-
fasst auch treuwidrig Erlangtes (Geschenke,
Schmiergelder, etc).

– Das dem Verwalter zum Zwecke oder im Zusam-
menhang mit der Geschäftsbesorgung Überlas-
sene.
Der Verwalter hat den ihm aus seiner Tätigkeit

erwachsenen Nutzen37), insb den sich aus der
Abrechnung ergebenden Überschuss und auch die
Verwaltungsunterlagen herauszugeben38).

Unter den zu übergebenden Verwaltungsunter-
lagen sind – zumindest in aller Regel – Originaldo-
kumente und -belege zu verstehen. Dies lässt sich
zweifelsfrei aus der E 5 Ob 277/06f39) ableiten.
Call 40) merkt zu dieser E an, der OGH hätte darin –
soweit überblickbar – erstmals ausgesprochen,
dass der gekündigte WE-Verwalter die Verwal-
tungsunterlagen grundsätzlich im Original heraus-
zugeben habe, doch sind wohl weder der Grund-
satz der Übergabe der Verwaltungsunterlagen im
Original noch die Erkenntnis darüber wirklich
neu: In der davor ergangenen Rsp hatte das Er-
fordernis der Übergabe der Originalunterlagen
wohl nur deshalb keine ausdrückliche Erwähnung
gefunden, weil es offenbar ohnehin als selbstver-
ständlich angesehen worden war. Obwohl in der
Hausverwaltungspraxis gelegentlich das Gegenteil
behauptet wird41), ist jedenfalls kein Grund er-
kennbar, warum die Verwaltungsübergabe nicht
sämtliche Originaldokumente und -belege zu um-
fassen hätte, zumal es sich ja dabei durchwegs um
Treuhandgut handelt. Anderes kann ausnahms-
weise nur dann gelten, wenn der übergebende Ver-
walter im Einzelnen konkrete Gründe für die Ein-
behaltung bestimmter Originalbelege vorbringt,
die einer Prüfung im gerichtlichen Verfahren zur
Herausgabe der Verwaltungsunterlagen zugäng-
lich sind. Es wird aber anzunehmen sein, dass das
Interesse des Geschäftsherrn an der Ausfolgung
der Originalunterlagen regelmäßig höher zu be-
werten sein wird als das Interesse des übergeben-
den Verwalters an deren Einbehaltung42).

35) Zur Verschwiegenheitspflicht als Teilaspekt der
Treuepflicht siehe RIS-Justiz RS0019379.

36) Vgl Strasser in Rummel, ABGB3 § 1009 Rz 23ff
mwN.

37) Vgl § 1009 ABGB.
38) RIS-Justiz RS0083562 (T6); vgl dazu auch Apathy

in Schwimann, ABGB3 § 1009 Rz 17 mwN.
39) In wobl 2007, 254/101 = immolex 2007, 216/107 =

Zak 2007, 217/385.
40) wobl 2007, 256f.
41) Für gewöhnlich werden dafür steuerrechtliche

Überlegungen ins Treffen geführt.
42) Sofern der übergebende Verwalter bestimmte Un-

terlagen schon aus Gründen der Beweissicherung (insb
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Ungeachtet des grundsätzlich bestehenden He-
rausgabeanspruchs des Auftraggebers werden al-
lerdings von der Rsp43) an das Bestimmtheitserfor-
dernis dieses Anspruchs hohe Anforderungen ge-
stellt. Der Anspruch ist daher näher zu spezifi-
zieren und kann grundsätzlich nicht bloß auf das
Verlangen auf Herausgabe „sämtlicher Originalbe-
lege der Rechnungen für den Zeitraum der Verwal-
tungstätigkeit“ gestützt werden.

Bei den zu übergebenden Unterlagen handelt es
sich im Regelfall insb um44):
– Treuhandvermögen (Guthaben, Rücklage, Kau-

tionen, etc) bzw ist die Zeichnungsberechtigung
über die Verwaltungskonten zu übertragen.45)

– Urkunden (Mietverträge, WE-Vertrag, Nutzwert-
gutachten, Benützungsvereinbarungen, sonstige
Vereinbarungen, insb über abweichende Ver-
teilungsschlüssel, Abrechnungs- und Abstim-
mungseinheiten, Protokolle, Beschlüsse, Voraus-
schauen), Aktenvermerke, Korrespondenzen.

– Kontaktdaten (Klienten, Behörden, Professi-
onisten).

– Bescheide und Verfahrensunterlagen.
– Förderungs- und Darlehensunterlagen.
– Unterlagen über Werk- und Dienstverträge.
– Versicherungsunterlagen.
– Steuerunterlagen.
– Plandokumente.
– Nutzflächen- und Kategorieaufstellung, Topo-

grafie.
– Vorschreibungslisten.
– Saldenlisten und Mahnläufe.
– Abrechnungen inkl (Original-)Belege.

Im Rahmen der Herausgabepflicht sind allfällige
Zurückbehaltungsrechte des Verwalters zur Be-
wirkung der Gegenleistung des Geschäftsherrn46)
sowie allfällige Kompensationsbefugnisse des Ver-
walters zu prüfen47).

für die ordnungsgemäße Erfüllung der ihn aus dem Ver-
waltungsvertrag treffenden Pflichten) „nicht so ohne
weiteres“ aus der Hand geben will, steht es ihm ja frei,
davon vor Übergabe Kopien anzufertigen.

43) OGH 5 Ob 277/06f in wobl 2007, 254/101 (Call) =
immolex 2007, 216/107 = Zak 2007, 217/385.

44) Zumal sich – wie bereits ausgeführt – der Umfang
der Herausgabepflicht am konkreten Verwaltungsver-
trag orientiert, vermag an dieser Stelle keine taxative
Aufzählung der zu übergebenden Unterlagen geleistet zu
werden. Vielmehr sollen exemplarisch jene Unterlagen
angesprochen werden, die typischerweise Gegenstand
der Herausgabepflicht sind.

45) Zur Übertragung der Zeichnungsberechtigung und
zur Verpflichtung des übernehmenden Verwalters, sich
um eine Auffüllung eines allfällig negativen Kontos zu
bemühen siehe Prader, immolex 2006, 286.

46) § 471 ABGB bzw § 369 UGB.
47) Eine nähere Auseinandersetzung mit den dem Ver-

walter allenfalls zustehenden Zurückbehaltungsrechten
und Kompensationsbefugnissen, in deren Rahmen etwa
auch Überlegungen zur Konnexität (§ 471 ABGB) bzw
Verwertbarkeit (§ 371f UGB) anzustellen sind, vermag in
der vorliegenden Untersuchung aber nicht geleistet zu
werden.

Der Herausgabeanspruch des Geschäftsherrn ist
ein Erfüllungsanspruch und verjährt gemäß § 1478
ABGB in 30 Jahren48).

Beachte, dass die Herausgabepflicht stets dem
Geschäftsherrn gegenüber besteht (und nicht etwa
dem nachfolgenden Hausverwalter gegenüber, der
lediglich kraft seines Mandats als Vertreter bzw
Organ des Geschäftsherrn den Rechnungslegungs-
anspruch für diesen geltend machen kann)49).

Im WE ist ein Begehren auf Herausgabe von Ver-
waltungsunterlagen bzw auf Rechnungslegung ge-
gen den vormaligen Verwalter aufgrund unzwei-
felhaft schlüssiger Verweisung gestützt auf § 52
Abs 1 Z 6 WEG im Außerstreitverfahren geltend zu
machen50).

6. Rechnungslegungspflicht51)

Die Abrechnungen des Verwalters52) müssen
vollständig53), übersichtlich, klar und ausreichend
detailliert54) sein. Man muss – vereinfacht gesagt –
auf der Ausgabenseite erkennen können, wann
welche Beträge wofür an wen geflossen sind sowie
auf der Einnahmenseite, wann welche Beträge wo-

48) RIS-Justiz RS0019312.
49) Vgl hierzu bereits oben unter Pkt II.2.
50) RIS-Justiz RS0083562 unter zuletzt (T3) ausdrück-

licher Abkehr von der gegenteiligen E 5 Ob 115/05f in
wobl 2005, 353/133 (Call) = MietSlg 57.477 = immolex
2006, 25/10. Hintergrund der Rsp ist die Tatsache, dass
die „abschließende“ Rechnungslegung bzw die Heraus-
gabe der Verwaltungsunterlagen in der (demonstrativen)
Aufzählung der Verwalterpflichten in § 20 WEG nicht
erwähnt wird, während die Verfahrensvorschrift des § 52
Abs 1 Z 6 WEG auf die Durchsetzung der Verwalter-
pflichten gemäß § 20 Abs 1 bis 7 WEG (und § 31 Abs 3
WEG) verweist. Dem Gesetzgeber sei nach der Rsp aber
nicht zu unterstellen, mit der Verweisung auf (lediglich)
§ 20 WEG in § 52 Abs 1 Z 6 WEG eine Einschränkung der
außerstreitigen Zuständigkeit auf die Durchsetzung der
in § 20 WEG namentlich angeführten Verwalterpflichten
beabsichtigt zu haben. Eine derartige Einschränkung des
außerstreitigen Kompetenztatbestandes würde nämlich
zu unerträglichen Erschwernissen der Rechtsdurchset-
zung führen, zumal den Verwalter einer WE-Anlage ein
ganzes Bündel von Pflichten (eben auch solchen, die in
§ 20 WEG nicht ausdrücklich erwähnt seien) träfe (OGH
5 Ob 64/99v in immolex 1999, 277/154 = MietSlg 51.573).
Vgl dazu auch Weixelbraun-Mohr in Hausmann/Von-
kilch, Wohnrecht § 52 WEG Rz 22.

51) Vgl Strasser in Rummel, ABGB3 § 1012 Rz 12ff
mwN.

52) Vgl § 1012 ABGB und § 20 Abs 3 iVm § 34 WEG.
53) RIS-Justiz RS0019408 (T1).
54) Vgl RIS-Justiz RS0019408: „Es müssen [. . .] die ein-

zelnen Geschäfte durch Anführung der Vertragspartner
und der Leistungen individualisiert sein. [. . .] So sind
insbesondere die Betriebskosten einzeln unter Angabe
der Belege auszuweisen; Angabe einer Gesamtsumme
genügt nur bei einer Mehrzahl kleinerer Beträge für ein-
zelne Sachposten. Ferner ist [sic!] die Darlehenstilgung,
Rücklagen, Zinsen, Verwaltungskosten und allfällige Er-
trägnisse ziffernmäßig auszuweisen. Allfällige Abkürzun-
gen (EDV – Anlage!) müssen für den durchschnittlichen
Wohnungseigentümer verständlich sein.“ Siehe dazu
auch jüngst OGH 5 Ob 258/07p in immolex 2008, 215/94
(Kothbauer).
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für von wem eingezahlt wurden. Es bedarf der
Möglichkeit zur Belegeinsicht und einer leichten
Auffindbarkeit der Belege55). Anhand der Abrech-
nungen muss der Geschäftsherr in die Lage ver-
setzt werden, die Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlich-
keit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshan-
delns zu überprüfen. Die Rechnungslegungspflicht
soll die Grundlagen für die Beurteilung der An-
sprüche und Verpflichtungen des Geschäftsherrn
gegenüber dem zur Rechnungslegung Verpflichte-
ten verschaffen56).

Auch die Rechnungslegungspflicht besteht stets
dem Geschäftsherrn und nicht etwa dem nachfol-
genden Hausverwalter gegenüber57). Dass auch im
WE nach § 1012 ABGB iVm § 20 Abs 7 WEG eine
vertragliche Rechnungslegungspflicht des Verwal-
ters gegenüber der Eigentümergemeinschaft als
Geschäftsherrn besteht, mag im Übrigen auch
durch die Tatsache, dass darüber hinaus § 20 Abs 3
iVm § 34 WEG den Verwalter im aufrechten Ver-
waltungsverhältnis a u c h  zur Abrechnung gegen-
über den einzelnen Wohnungseigentümern ver-
pflichtet, und diese Verpflichtung – wie auch jede
andere Verwalterpflicht – (auch) von jedem einzel-
nen Wohnungseigentümer (und zwar im Wege sei-
nes Individualrechts nach § 30 Abs 1 Z 5 iVm § 52
Abs 1 Z 6 WEG) im Außerstreitverfahren durchge-
setzt werden kann58), nicht in Zweifel gezogen zu
werden. Dergestalt liegt nämlich im WE eine zwei-
fache Rechnungslegungs- bzw Abrechnungspflicht
des Verwalters vor: einerseits gegenüber der Ei-
gentümergemeinschaft nach § 1012 ABGB iVm
§ 20 Abs 7 WEG und andererseits gegenüber den

55) Vgl RIS-Justiz RS0019408: „Zur Ermöglichung der
Kontrolle müssen die Belege bezeichnet sein, damit sie in
der Belegsammlung, die entsprechend übersichtlich ge-
führt werden muss, leicht auffindbar sind.“

56) OGH 5 Ob 191/66 in SZ 39/127 mwN; 5 Ob 147/86
in JBl 1987, 174 (Call) = MietSlg XXXVIII/41 = RdW
1987, 124; 5 Ob 258/07p in immolex 2008, 215/94 (Koth-
bauer).

57) Vgl hierzu bereits oben Pkt B.II.
58) Daneben besteht auch eine Befugnis der Eigentü-

mergemeinschaft, die Abrechnungsplicht des Verwalters
nach § 20 Abs 3 iVm § 34 WEG gem § 52 Abs 1 Z 6 WEG
im Außerstreitverfahren geltend zu machen, so wie übri-
gens auch die Durchsetzung der Rechnungslegungs-
pflicht nach § 1012 ABGB iVm § 20 Abs 7 WEG (welche
nur von der Eigentümergemeinschaft, nicht aber von den
einzelnen Wohnungseigentümern angestrengt werden
kann; vgl in diesem Sinne auch zum ausschließlich der
Eigentümergemeinschaft zukommenden Anspruch auf
Legung der Schlussrechnung über die Rücklage gem § 31
Abs 3 WEG 5 Ob 93/98g = wobl 1998, 341/226 [Call] =
MietSlg 50.600 = immolex 307/192 und jüngst 5 Ob 268/
08k) unter diese Verfahrensnorm zu subsumieren ist
(zumal im WE eben die Durchsetzung aller typischen
Verwalterpflichten auf den außerstreitigen Rechtsweg
verwiesen ist; vgl dazu schon FN 50). Vgl zur Differen-
zierung zwischen dem Rechnungslegungsanspruch der
Eigentümergemeinschaft und jenem der einzelnen Woh-
nungseigentümer auch E.M. Hausmann in Hausmann/
Vonkilch, Wohnrecht § 20 WEG Rz 70 mwN und siehe
näher zur Antragslegitimation hinsichtlich der „ab-
schließenden“ Rechnungslegung im Rahmen der Beendi-
gung des Verwaltungsverhältnisses FN 97.

einzelnen Wohnungseigentümern nach § 20 Abs 3
iVm § 34 WEG.

Der Rechnungslegungsanspruch des Geschäfts-
herrn ist ein Erfüllungsanspruch und verjährt
grundsätzlich gemäß § 1478 ABGB in 30 Jahren.
Im WE verjährt der im Außerstreitverfahren nach
§ 30 Abs 1 Z 5 iVm § 52 Abs 1 Z 6 WEG durchzu-
setzende Anspruch des Wohnungseigentümers auf
Abrechnung nach § 20 Abs 3 iVm § 34 WEG (nicht
aber der Rechnungslegungsanspruch der Eigen-
tümergemeinschaft als „eigentlichem“ Geschäfts-
herrn nach § 1012 ABGB iVm § 20 Abs 7 WEG!)
hingegen bereits in drei Jahren ab dem Ende der
jeweiligen Abrechnungsfrist59).

E. Die Auflösung des Verwaltungsvertrages
und die sich daraus ergebenden Pflichten
des Verwalters

I. Tatbestände für eine rechtsgeschäftliche (bzw
rechtsgeschäftlich bedingte)60) Auflösung des
Verwaltungsvertrages

1. Auflösung des Verwaltungsvertrages nach ABGB

Unbefristete Verwaltungsverträge können – so-
fern vertraglich durch Kündigungsverzichte bzw
vereinbarte Kündigungsfristen und -termine
nichts anderes geregelt ist – jederzeit ohne Angabe
von Gründen aufgelöst werden (§§ 1020f ABGB).
Zumal – von Ausnahmen abgesehen – eine Beendi-
gung des Mandats mit sofortiger Wirkung im Hin-
blick auf eine wünschenswerte Verwaltungskonti-
nuität freilich nicht sinnvoll ist, empfiehlt es sich
im Interesse einer geordneten Übergabe der Ver-
waltung, vertraglich eine angemessene Kündi-
gungsfrist (in der Dauer von zB drei Monaten) vor-
zusehen. Sollte aufgrund vereinbarter Kündi-
gungsverzichte oder Kündigungsfristen bzw -ter-
mine eine zeitliche Bindung der Vertragspartner
entstanden sein, so kann während dieser Bindung
der Vertrag nur einvernehmlich oder aus wichti-
gem Grund vorzeitig aufgelöst werden.

Befristete Verwaltungsverträge enden grund-
sätzlich mit Fristablauf. Auch hier ist eine vorzei-
tige Auflösung kraft Einvernehmens der Vertrags-
parteien oder aus wichtigem Grund möglich.

Als spezielle, in der Praxis aber wohl seltene
Form der Vertragsauflösung von Verwaltungsver-
trägen im Allein- bzw schlichten Miteigentum ist
etwa auch noch der Eintritt einer vertraglich ver-
einbarten auflösenden Bedingung zu erwähnen.

Die Auflösung des Verwaltungsvertrages seitens
der Miteigentümer im Allein- bzw schlichten Mit-
eigentum ist als „contrarius actus“ zur Verwalter-
bestellung nach deren Grundsätzen vorzunehmen,
sofern es sich hierbei nur um einen Verwalter-
wechsel (und nicht um einen Übergang von Fremd-

59) § 34 Abs 1 WEG.
60) Gemäß dem Gegenstand der vorliegenden Untersu-

chung werden hier die Auflösungstatbestände „Tod bzw
Auflösung einer Vertragspartei“ (§§ 1022f ABGB) und
„Konkurseröffnung über das Vermögen einer der beiden
Vertragsparteien“ (§ 1024 ABGB) nicht behandelt.
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zu Eigenverwaltung) handelt61). Sie stellt also ge-
mäß § 836 ABGB eine Angelegenheit der ordentli-
chen Verwaltung dar, weshalb eine mehrheitliche
Beschlussfassung ausreichend ist.

2. Auflösung des Verwaltungsvertrages nach WEG

Unbefristete Verwaltungsverträge können so-
wohl von der Eigentümergemeinschaft als auch
vom Verwalter unter Einhaltung einer Frist von
drei Monaten zum Ende jeder Abrechnungsperiode
(im Regelfall ist dies das Kalenderjahr) aufgekün-
digt werden. Im Übrigen kann der Verwaltungs-
vertrag aus wichtigem Grund durch die Eigentü-
mergemeinschaft (§ 21 Abs 3 WEG) oder aber auch
durch den Verwalter mit sofortiger Wirkung (also
ohne Bindung an Fristen und/oder Termine) aufge-
löst werden. Ebenso ist auch eine einvernehmliche
Auflösung des Verwaltungsvertrages jederzeit
möglich.

Befristete Verwaltungsverträge enden grund-
sätzlich mit Fristablauf, wobei aber bei einer län-
geren als dreijährigen Vertragsdauer nach Ablauf
von drei Jahren der Verwaltungsvertrag von bei-
den Vertragsteilen unter Einhaltung einer Frist
von drei Monaten zum Ende jeder Abrechnungspe-
riode ohne Angabe von Gründen aufgelöst werden
kann. Dies bedeutet im Regelfall (= Bestellung des
Verwalters zu Beginn einer Abrechnungsperiode)
somit eine Maximalbindung von vier Jahren. Da-
von abgesehen kann eine jederzeitige vorzeitige
Auflösung kraft Einvernehmens der Vertragspar-
teien oder aus wichtigem Grund auch bei befriste-
ten Verträgen zum Tragen kommen.

Die Auflösung des Verwaltungsvertrages stellt
im WE wie auch schon im schlichten Miteigentum
eine Angelegenheit der ordentlichen Verwaltung
dar, über die mit Mehrheitsbeschluss zu entschei-
den ist (§ 28 Abs 1 Z 5 WEG). Darüber hinaus steht
jedem einzelnen Wohnungseigentümer das Indivi-
dualrecht zu, im wohnrechtlichen Außerstreitver-
fahren die Auflösung des Verwaltungsvertrages
wegen grober Verletzung der Pflichten des Verwal-
ters zu begehren (§ 30 Abs 1 Z 5 iVm § 52 Abs 1 Z 8
WEG).

II. Fortsetzungspflichten

1. Allgemeines

Nach Maßgabe der Dringlichkeit und Notwen-
digkeit besteht im Recht des Bevollmächtigungs-
vertrages nach §§ 1002ff ABGB eine inhaltlich
(arg „Geschäfte, welche keinen Aufschub leiden“)
und zeitlich („bis von dem Machtgeber oder dessen
Erben eine andere Verfügung getroffen worden ist,
oder füglich getroffen werden konnte“) einge-
schränkte Fortsetzungspflicht des Machthabers
und Geschäftsbesorgers über das eigentliche Ende
des Mandats und Auftragsverhältnisses hinaus
(§ 1025 ABGB)62).

61) Vgl OGH 2 Ob 162/61 in SZ 34/63 = EvBl 1961/334
und Gamerith in Rummel, ABGB3 § 836 Rz 6 mwN.

62) Selbstverständlich stehen dem Machthaber und
Geschäftsbesorger, soweit er seinen Fortsetzungspflich-

2. Fortsetzungspflichten nach Beendigung des
Verwaltungsverhältnisses

Vor einer näheren Analyse dieser Fortsetzungs-
pflicht in Ansehung des Liegenschaftsverwal-
tungsvertrages ist darauf hinzuweisen, dass nach
der Lehre63) im Falle einer einvernehmlichen Been-
digung (sofern im Rahmen der einvernehmlichen
Auflösung nichts anderes vereinbart wurde) und
auch des Fristablaufs des Auftrags- bzw Voll-
machtsverhältnisses (detto bei Eintritt einer auf-
lösenden Bedingung) keine Fortsetzungspflichten
nach § 1025 ABGB bestehen. Im Falle des Beendi-
gung eines unbefristeten Verwaltungsvertrages
wird der Verwalter also sinnvollerweise den Ver-
such unternehmen, auf eine einvernehmliche Auf-
lösung hinzuarbeiten (bzw die seitens des Ge-
schäftsherrn erklärte Kündigung in eine solche
einvernehmliche Auflösung umzuwandeln), um
damit Überlegungen über allfällige den Beendi-
gungstermin überdauernde Fortsetzungspflichten
gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Nach der Rsp64) zählt die Verwaltung von Lie-
genschaften zu den nach § 1025 ABGB „unauf-
schiebbaren Geschäften“. Dieser Rechtssatz dient
im Wesentlichen der (zusätzlichen) Untermau-
erung der (nicht zu bezweifelnden) judizierten65)
Ansicht zu der (mit § 1025 ABGB ähnlichen, im
Detail davon aber zu unterscheidenden) Bestim-
mung des § 1022 ABGB über die Fortsetzungs-
pflicht hinsichtlich „angefangener Geschäfte“ im
Todesfall des Geschäftsherrn66), wonach eine ei-
nem berufsmäßigen Hausverwalter erteilte Haus-
verwaltervollmacht schon „aus der Natur des Ge-
schäftes“ heraus nach dem Ableben des Machtge-
bers fortbestehe67).

Aber auch bei rechtsgeschäftlicher Auflösung ei-
nes Verwaltungsverhältnisses ist die Qualifikation
der Liegenschaftsverwaltung als „unaufschiebba-
res Geschäft“ gem § 1025 ABGB nicht ernsthaft in
Abrede zu stellen. Daraus darf aber keinesfalls der
unreflektierte Schluss gezogen werden, der Ver-
walter unterliege nach Beendigung des Verwal-

ten nachkommt, auch entsprechende (und zeitlich daher
über das eigentliche Ende des Bevollmächtigungsvertra-
ges hinausgehende) Honoraransprüche zu.

63) Strasser in Rummel, ABGB3 §§ 1020–1026 Rz 38.
64) OGH 5 Ob 171/68 in MietSlg 20.090 = SZ 41/75.
65) RIS-Justiz RS0019903.
66) § 1022 ABGB bedingt ein verlängertes Auftrags-

bzw Vollmachtsverhältnis, während die Fortsetzungs-
pflicht gemäß § 1025 ABGB nach Aufhebung des Auf-
trags- bzw Vollmachtsverhältnisses eingreift. Vor allem
aber dauern nach § 1022 ABGB die Pflichten des
Geschäftsbesorgers uneingeschränkt an, während nach
§ 1025 ABGB eine inhaltlich stark eingeschränkte Fort-
setzungspflicht (arg „Geschäfte, welche keinen Aufschub
leiden“) besteht. Vgl hierzu Strasser in Rummel, ABGB3

§§ 1020–1026 Rz 37.
67) Nach § 1022 ABGB hebt der Tod des Gewaltgebers

die Vollmacht nur „in der Regel“ auf; eine Ausnahme ist –
neben einer allfälligen Bevollmächtigung auf den Todes-
fall – für jenen Fall angeordnet, in dem sich das Geschäft
„ohne offenbaren Nachteil der Erben nicht unterbrechen“
lasse.
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tungsverhältnisses schlechthin der Fortsetzungs-
pflicht nach § 1025 ABGB. Denn ob eine Fortset-
zungspflicht des Verwalters vorliegt oder nicht,
hängt gem § 1025 ABGB nicht nur von der (grund-
sätzlichen) Unaufschiebbarkeit des Geschäftes ab,
sondern auch davon, ob der Geschäftsherr bereits
auf die Beendigung des Verwaltungsverhältnisses
adäquat reagieren konnte (dh konkret: einen neuen
Verwalter bestellt hat oder zumindest bestellen
hätte können).68)

Ginge man offenherzig von allzu weitgehenden
Fortsetzungspflichten des Verwalters aus, hieße
dies, die den Parteien des Verwaltungsvertrages
eingeräumte Privatautonomie – die eben nach
Maßgabe der vertraglichen bzw gesetzlichen Be-
stimmungen insb auch zur Auflösung des Ver-
waltungsvertrages legitimiert – unbillig zurückzu-
drängen: Eine (wirksame) Auflösungserklärung
wird daher idR beachtlich sein und das Vertrags-
verhältnis (von den unten unter IV.3. dargestellten,
erst aus der Auflösung erfließenden Abwicklungs-
pflichten abgesehen) zum in Aussicht genomme-
nen Auflösungstermin (endgültig) beenden. Ande-
res wird iSd § 1025 ABGB nur dann gelten können,
wenn die termingerechte Beendigung jeglichen
Verwaltungshandelns dem Geschäftsherrn unver-
hältnismäßig große Nachteile zuzufügen droht.
MaW kann das Vorliegen einer Fortsetzungspflicht
stets nur im Einzelfall geprüft und nicht sche-
matisch bloß anhand des Geschäftstyps (hier: Lie-
genschaftsverwaltung) beurteilt werden. Wird ein
Verwaltungsvertrag nicht mit sofortiger Wirkung
aufgelöst, sondern dabei eine längere Frist (von zB
drei Monaten) eingehalten, so ist dem Geschäfts-
herrn regelmäßig die Neubestellung eines Verwal-
ters innerhalb der Auflösungsfrist zumutbar und
scheidet die Annahme von Fortsetzungspflichten
schon aus diesem Grunde aus. In diesem Zusam-
menhang, dh zur Vermeidung des Entstehens von
Fortsetzungspflichten (aber auch schon ganz allge-
mein zur Förderung einer gut vorbereiteten und in
weiterer Folge entsprechend effizienten und „rei-
bungsarmen“ Verwaltungsübergabe69)) empfiehlt
es sich daher für die Praxis, auch bei (nur) nach
ABGB zu beurteilenden Verwaltungsverträgen an-
gemessene Kündigungsfristen vorzusehen70). Im
Übrigen tut ein Verwalter gut daran, im Falle einer
Auflösung des Verwaltungsvertrages auf Basis sei-
ner Schutz- und Sorgfaltspflichten den Geschäfts-
herrn auf die Zweckmäßigkeit einer – zeitgerech-
ten! – Bestellung eines neuen Verwalters hinzuwei-
sen.71) Je eindrücklicher er dies empfiehlt, umso

68) Die Fortsetzungspflicht besteht schon nach dem
Wortlaut des § 1025 ABGB nur so lange, „bis von dem
Machtgeber [. . .] eine andere Verfügung getroffen worden
ist, oder füglich getroffen werden konnte“.

69) Siehe oben Pkt D.I.1.
70) Im Bereich des WE sind derartige Fristen durch

§ 21 Abs 1 und 2 WEG gewährleistet.
71) Insb im WE ist nicht selten zu beobachten, dass die

für eine friktionsfreie Willensbildung erforderliche Ei-
nigkeit innerhalb der Eigentümergemeinschaft mit der
form- und fristgerechten Kündigung des aktuellen Ver-
walters aufgebraucht ist; zur zeitgerechten Bestellung

weniger wird man wohl danach auf die Idee ver-
fallen, ihm Fortsetzungspflichten zuzuschreiben,
falls der Geschäftsherr dieser Empfehlung doch
nicht nachgekommen sein sollte.72) Schließlich soll
ja nicht über die Fortsetzungspflichten ein „all-
mähliches Ausschleichen des Verwaltungsverhält-
nisses“ zum Generalmodell erhoben werden73),
vielmehr gilt es nach § 1025 ABGB, lediglich im
Einzelfall drohenden Nachteilen des Geschäfts-
herrn entgegenzuwirken.

Prader74) sieht eine Fortsetzungspflicht des Ver-
walters im WE insb dann als gegeben an, wenn
nach Kündigung dessen Verwaltungsvertrages und
einer darauf folgenden Anfechtung des Kündi-
gungsbeschlusses die Eigentümergemeinschaft mit
der Bestellung eines neuen Verwalters zuwartet;
die Fortsetzungspflicht erstrecke sich bis zur
endgültigen Rechtwirksamkeit des Kündigungs-
beschlusses – den Wohnungseigentümern könne
schließlich (auch im Hinblick darauf, dass die
Rsp75) in einem solchen Fall eine vorläufige Ver-
walterbestellung gem § 23 WEG ablehne) nicht ab-
verlangt werden, „einen zweiten Verwalter zu be-
stellen und daher uU je nach Verfahrensausgang
zwei Verwalter zu bezahlen“. In dieser Allgemein-
heit ist Praders Ansicht mE jedoch abzulehnen.
Zur Erzielung sachgerechter Ergebnisse ist wohl
eine Differenzierung angebracht: Wehrt sich der
Verwalter gegen die Auflösung mittels Antrags
nach § 52 Abs 1 Z 8 WEG und sieht die Eigentü-
mergemeinschaft lediglich aus diesem Grund von
einer Neubestellung (bzw von einem Übergang zur
Eigenverwaltung) ab, dann wird ihm die Fortset-
zung zuzumuten sein (ganz abgesehen davon, dass
er diesfalls ja ohnehin weiterhin die Verwaltung
ausüben will und er für den Fall, dass ihm die
Übergabe der Verwaltung abverlangt würde, sei-
ner Übergabepflicht mitunter ohnehin nur sehr
unwillig und entsprechend mangelhaft nachkäme –
in der Praxis ist dies wohl der Paradefall für Prob-
leme bei der Verwaltungsübergabe)76). Wird hin-

eines neuen Verwalters reicht es dann oft nicht mehr. In
der Folge tritt mit Beginn der nachfolgenden Abrech-
nungsperiode ein „verwalterloser“ Zustand ein, der für
die Wohnungseigentümer va aus haftungsrechtlichen
Gründen unangenehm werden kann.

72) Sollte es hingegen empfehlungsgemäß zur Neube-
stellung eines Verwalters gekommen sein, so kommt eine
Fortsetzungspflicht freilich schon von vornherein nicht
in Betracht.

73) Abgesehen davon, dass die damit verbundene Un-
klarheit, wann denn nun genau welche Vertragspflichten
des Verwalters zu Ende gehen, zu unerträglichen Rechts-
unsicherheiten führen würde.

74) Immolex 2007, 326ff.
75) OGH 5 Ob 69/04i in immolex 2005, 126/49. Die E ist

indes mE aufgrund ihres immanenten Widerspruchs zur
neueren (mE überzeugenden sowie – soweit überblick-
bar – von der Lehre einhellig gebilligten) E OGH 5 Ob
105/07p in wobl 2008, 138/46 (Call) = immolex 2008, 19/6
(Prader) über die sofortige Vollziehbarkeit von Beschlüs-
sen über Maßnahmen der ordentlichen Verwaltung zwei-
felhaft.

76) Keinesfalls soll aber die Fortsetzungspflicht vom –
sich gegen die Auflösung des Verwaltungsvertrages weh-
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gegen die Kündigung vom Verwalter billigend zur
Kenntnis genommen, der Beschluss aber von ei-
nem Wohnungseigentümer (also „gemeinschaftsin-
tern“) angefochten und wiederum (vorläufig) von
einer Neubestellung abgesehen, so wäre die An-
nahme einer doch sehr lange währenden Fortset-
zungspflicht aus zwei Gründen nicht sachgerecht:
Einerseits ist die Fortsetzungspflicht nur Dringen-
dem und Notwendigem geschuldet77) und würde im
vorliegenden Zusammenhang – zumal es ja auch
gar nicht am Verwalter liegt, dass dem Beschluss
zumindest vorläufig die Rechtswirksamkeit ver-
sagt bleibt – vor allem in zeitlicher Hinsicht deut-
lich überspannt werden. Andererseits würde die
undifferenzierte Annahme einer Fortsetzungs-
pflicht des Verwalters in diesem Fall der Be-
schlussanfechtung (und hierauf erfolgenden Zu-
wartens der Eigentümergemeinschaft mit der
Bestellung eines neuen Verwalters) jene Rsp78)
vollends aushöhlen, nach welcher Beschlüsse über
Maßnahmen der ordentlichen Verwaltung auch im
Falle ihrer Anfechtung sofort zu vollziehen sind.
Eine Fortsetzungspflicht des Verwalters bis zur
endgültigen Rechtswirksamkeit der Kündigung
würde nämlich zum Ergebnis führen, dass der (in
aller Regel von der Mehrheit gefasste, nur eben
allenfalls nicht „lege artis“ 79) ordnungsgemäß zu-
stande gekommene) Beschluss über die Auflösung
des Verwaltungsvertrages im Falle dessen Anfech-
tung bis zur rechtskräftigen Entscheidung darüber
gar keine faktischen Wirkungen entfaltet!

III. Vertragspflichten nach Beendigung des Man-
dats und Auftragsverhältnisses (Abwicklungs-
pflichten)

1. Rechtsprechung

Aus der Rsp des OGH lassen sich immerhin ei-
nige – wenngleich überwiegend allgemeine – spezi-
fische Aussagen zur Verwaltungsübergabe gewin-
nen80):

renden – Verwalter vorgeschoben (und daher miss-
braucht) werden dürfen, um auch in anderen Fallkonstel-
lationen (Bestellung eines neuen Verwalters oder – ge-
wollter! – Übergang zur Verwaltung durch die Mehrheit
der Wohnungseigentümer gemäß § 18 Abs 3 Z 2 lit a
WEG) eine Verzögerung der Verwaltungsübergabe zu
rechtfertigen!

77) Siehe oben.
78) 5 Ob 105/07p in wobl 2008, 138/46 (Call) = immolex

2008, 19/6 (Prader); siehe auch die Erwähnung dieser E
in FN 75.

79) Gemeint sind damit die Willensbildungsvorschrif-
ten der §§ 24f WEG und die hierzu ergangene umfangrei-
che und mitunter durchaus anspruchsvolle Rsp.

80) Den im Folgenden zitierten E liegen überwiegend
Verwaltungsverhältnisse im WE zugrunde. Die vom OGH
zur WE-Verwaltung geäußerten Rechtsansichten lassen
sich aber uneingeschränkt auf alle Verwaltungsverhält-
nisse anwenden, zumal sich das Höchstgericht in seiner
Argumentation auf die – ja auch im WEG geltenden – Be-
stimmungen des ABGB über den Bevollmächtigungsver-
trag und nicht auf die speziellen Verwaltungsbestim-
mungen des WEG stützt und insofern in der Frage der
den Verwalter infolge einer rechtsgeschäftlichen Ver-

Durch die Kündigung des WE-Verwaltungs-
vertrages werden nicht alle Rechtsbeziehungen
zwischen Verwalter und Wohnungseigentümer be-
endet. Dem Wesen des Verwaltungsvertrages als
Dauerschuldverhältnis entspricht es vielmehr,
dass auch nach Auflösung des Rechtsverhältnisses
noch gegenseitige Rechte und Pflichten bestehen;
so ist der Verwalter etwa noch zur Rechnungsle-
gung verpflichtet, und zwar sowohl über seine Ver-
waltungstätigkeit im Allgemeinen, als auch über
die Rücklage im Besonderen81).

Mit Beendigung der WE-Verwaltung ist neben
der Erfüllung anderer Pflichten, etwa Herausgabe
des Überschusses, der Verwaltungsunterlagen etc
auch eine Abrechnung zu legen82).

Es folgt schon aus dem Recht der Geschäftsbe-
sorgung, dass der WE-Verwalter den ihm aus sei-
ner Tätigkeit erwachsenden Nutzen, insb den sich
aus der Abrechnung ergebenden Überschuss und
auch die Verwaltungsunterlagen herauszugeben
hat. Die grundsätzliche Pflicht des Verwalters,
nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses die
Verwaltungsunterlagen (im Original) herauszuge-
ben, ist daher nicht zweifelhaft83).

Die im MRG nicht näher genannten Zinslisten,
die zur Überprüfung der Abrechnungen herange-
zogen werden können, sind nicht bloß private
Aufzeichnungen des Verwalters, sondern Belege,
die mit jeder regelmäßigen Abrechnung dem Ge-
schäftsherrn vorzulegen und nach der Beendigung
der Verwaltertätigkeit aus Anlass der dabei zu er-
stellenden Schlussrechnung nach erteilter Entlas-
tung herauszugeben sind, um dem neuen Verwalter
die ungehinderte Fortführung der Verwaltungstä-
tigkeit zu ermöglichen84).

2. Überlappende Vertragspflichten im Innenver-
hältnis, jedoch strenge Stichtagsregelung im
Außenverhältnis

Vor dem Hintergrund der dargestellten Rechts-
lage haben in der jüngeren Vergangenheit Immo-
bilienverwalterinnen und -verwalter im Österrei-
chischen Verband der Immobilientreuhänder (ÖVI)
weiterführende Ideen zum Verwalterwechsel ent-
wickelt und zur Diskussion gestellt: Wiesflecker/
Rosenberger85) haben ein anschauliches Bild darü-
ber gezeichnet, dass im Zuge eines Verwalterwech-
sels regelmäßig ein hohes Maß an Emotionalität im
Spiel ist: Frustration auf der Seite des übergeben-
den Verwalters steht in aller Regel Übermotiva-

tragsbeendigung treffenden Vertragspflichten kein Rege-
lungsunterschied zwischen einerseits WE und anderer-
seits Alleineigentum bzw schlichtem Miteigentum er-
kennbar ist.

81) OGH 5 Ob 86/84 in MietSlg 37.654.
82) RIS-Justiz RS0083562, insb 5 Ob 212/07y = wobl

2008, 176/61 (Call) = Zak 2008, 156/275.
83) OGH 5 Ob 277/06f in wobl 2007, 254/101 (Call) =

immolex 2007, 216/107 = Zak 2007, 217/385.
84) OGH 4 Ob 597/87 in MietSlg 40.080 = RdW 1988,

386.
85) Vortrag im Rahmen des „Forum Immobilienverwal-

ter ÖVI“ am 21. November 2007 in Wien.
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tion auf der Seite des übernehmenden Verwalters
gegenüber. Dieser die Beziehungsebene der betei-
ligten Kollegen belastende Aspekt ist freilich einer
reibungslosen Verwaltungsübergabe tendenziell
nicht gerade dienlich und erfordert mitunter auch
andere als die „klassischen“ rechtlichen Konflikt-
lösungsmechanismen (zB Mediation).

Zur konkreten Situation der Verwaltungsüber-
gabe vertreten Wiesflecker/Rosenberger die An-
sicht, dass bei der Schaffung tauglicher Standards
für eine reibungslose Übergabe nicht bloß auf den
Übergabestichtag selbst abgestellt werden darf,
sondern vielmehr ein Zeitraum zu definieren ist,
innerhalb dessen die Übergabe der Verwaltung
schrittweise zu erfolgen hat86):

Bereits vor dem Übergabestichtag sind etwa an
den übernehmenden Verwalter Vorschreibungs-
liste samt Sonderregelungen für die Vorschrei-
bung, Informationen über die notwendigen Ver-
tragspartner sowie auch steuerliche Informationen
(UID-Nummer) zu kommunizieren. Damit soll der
neue Verwalter insb in die Lage versetzt werden,
die Vorschreibungen für die nächstfolgende Ab-
rechnungsperiode (die ja bereits gegen Ende der
vorhergehenden Periode versandt werden) zu er-
stellen und zu versenden.

Zum Übergabestichtag selbst (= eigentliche Über-
gabe der Treuhandschaft) sind Urkunden, Be-
scheide und Gerichtsakte über anhängige Verfah-
ren zu übergeben, ist weiters das Vermögen (inkl
Kautionen) auszufolgen und sind Saldenlisten zu
übermitteln. Überhaupt ist wohl zu diesem Zeit-
punkt der „Stamm“ der Verwaltungsunterlagen zu
übergeben, wozu insb auch die Abrechnungen der
Vorperioden inkl Belegsammlung gehören.

Nach dem Übergabestichtag sind vom überge-
benden Verwalter jedenfalls noch Abrechnungs-
unterlagen für die letzte Periode (bzw bei Beendi-
gung des Verwaltungsverhältnisses während lau-
fender Periode: für den letzten Periodenteil87)) zu
erstellen. Es handelt sich dabei um eine spezifische
nachvertragliche Verpflichtung (= „Abwicklungs-
pflicht“) gegenüber dem Geschäftsherrn aus der
Beendigung des Verwaltungsvertrages, die mit den
Pflichten zur laufenden Abrechnung aus dem auf-
rechten Verwaltungsverhältnis (die auf der Grund-
lage des dem Verwalter für die Dauer des Ver-
waltungsverhältnisses eingeräumten Mandats ja
nicht bloß das Innenverhältnis gegenüber dem
Geschäftsherrn betreffen, sondern darüber hinaus
auch Abrechnungspflichten gegenüber „Dritten“
vorsehen88)) nicht verwechselt werden darf: Einer-

86) Vgl dazu schon Kothbauer, immolex 2008, 32.
87) Siehe sogleich im Text.
88) So müssen etwa gem §§ 20f MRG gegenüber den

Mietern Hauptmietzins- und Betriebskostenabrechnun-
gen und gem § 34 WEG gegenüber den Wohnungseigen-
tümern Abrechnungen (über sämtliche Zahlungsflüsse
der Eigentümergemeinschaft, idR bestehen ein Rückla-
gen- und ein Bewirtschaftungskostenkonto) gelegt wer-
den. Mieter sind unzweifelhaft keine Vertragspartner des
Verwalters. Auch Wohnungseigentümer stehen ungeach-
tet der Tatsache, dass sie gem § 30 Abs 1 Z 5 iVm § 52

seits sind – ganz im Gegensatz etwa zur Pflicht zur
laufenden Abrechnung nach § 20 Abs 3 iVm § 34
WEG – eben auch Periodenteile abzurechnen89);
der scheidende Verwalter kann sich der Abrech-
nungspflicht also nicht dadurch entziehen, dass
er darauf hinweist, dass auf der Grundlage der
gesetzlichen Vorgaben bzw vertraglichen Verein-
barung (die diesbezüglich den aufrechten Verwal-
tungsvertrag und daher bloß die Pflicht zur laufen-
den Abrechnung im Auge hat) ja noch gar keine
Abrechnung fällig ist und eine Abrechnungspflicht
daher (noch) nicht vorliegt. Andererseits gelten
für die sich aus der Beendigung des Verwaltungs-
verhältnisses ergebende Abrechnungspflicht nicht
jene Fristen, wie sie gesetzlich bzw vertraglich
für die laufenden Abrechnungen im aufrechten
Verwaltungsverhältnis vorgesehen sind, sondern
ist dieser „abschließenden“ Abrechnungspflicht in
Ansehung der den Verwalter treffenden Treue-
pflicht unverzüglich nachzukommen.90)

Auch wenn die Arbeit des Verwalterforums des
ÖVI primär praktischen Überlegungen gewidmet
ist, so liefert sie mit ihrer modellhaft skizzierten,
allmählich von „Alt“ auf „Neu“ übergreifenden
Verwaltung innerhalb eines längeren Zeitraums
um den „Stichtag“ herum (anstelle der Übergabe
bloß zum „Stichtag“ als starren Übergabezeit-
punkt) doch auch sehr wertvolle Ansätze für die
Annäherung an rechtliche Lösungen auf dem juris-
tisch noch weitgehend unbearbeiteten Themenfeld
„Verwaltungsübergabe“ bzw „Verwalterwechsel“:
Die Überlegungen stehen durchaus im Einklang
mit der Rsp91), wonach die Auflösung des Verwal-
tungsvertrages als Dauerschuldverhältnis nicht

Abs 1 Z 6 WEG die Pflichten aus dem Verwaltungsver-
trag gerichtlich (und zwar im wohnrechtlichen Außer-
streitverfahren) geltend machen können, in keiner Ver-
tragsbeziehung mit dem Verwalter: Vertragspartner und
damit Geschäftsherr und Machtgeber des Verwalters ist
die Eigentümergemeinschaft, die sich als Rechtsperson
von der Summe der Wohnungseigentümer unterscheidet.
Die Wohnungseigentümer einer Liegenschaft stehen auf
Grund des WE-Vertrages wohl zueinander in einem ge-
sellschaftsähnlichen Verhältnis, haben aber zu ihrer
in Verwaltungsangelegenheiten als juristische Person
agierenden Gemeinschaft – und damit auch zum Verwal-
ter als deren Organ – grundsätzlich keine Vertragsbezie-
hung (RIS-Justiz RS0114886). Vgl dazu auch schon oben
Pkt C.II.6.

89) OGH 5 Ob 46/06k in immolex 2006, 285/120 =
MietSlg 58.451.

90) Ein Beispiel soll dies veranschaulichen: Wenn ein
mit Ablauf des Jahres 2008 gekündigter Verwalter im WE
gegenüber der Eigentümergemeinschaft erst am (bzw
knapp vor dem) 30. Juni 2009 seiner Abrechnungspflicht
über die Abrechnungsperiode 2008 nachkommt, kann die
Eigentümergemeinschaft (vertreten durch den neuen
Verwalter oder in dessen Ermangelung durch die Mehr-
heit der Miteigentümer) ihrer eigenen, den Wohnungs-
eigentümern bestehenden Abrechnungspflicht gem § 34
WEG nicht mehr zeitgerecht entsprechen.

91) Zuletzt OGH 5 Ob 277/06f in wobl 2007, 254/101
(Call) = immolex 2007, 216/107 = Zak 2007/385 unter Be-
zugnahme auf OGH 5 Ob 86/84 in MietSlg 37.654 und
5 Ob 29/85 in MietSlg 37.524.
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schlagartig alle wechselseitigen Rechte und Pflich-
ten aus dem Verwaltungsvertrag aufhebe, sondern
durchaus auch über das Ende des vertraglichen
Verwaltungszeitraums hinaus vertragliche Bin-
dungen bestünden92). Vice versa lassen sich freilich
auch beim übernehmenden Verwalter iS vorver-
traglicher Pflichten Handlungsnotwendigkeiten
bereits vor der formellen Übernahme der Verwal-
tung feststellen. Übergebender und übernehmen-
der Verwalter begegnen einander also in der Tat
nicht bloß punktuell in Ansehung eines Übergabe-
stichtages, sondern gleichsam in einer „Wechsel-
zone“, in der ihre Handlungen allmählich ineinan-
derzugreifen haben93).

Im Zusammenhang mit der von der Rsp94) ange-
sprochenen Rechnungslegungspflicht des Verwal-
ters nach Beendigung dessen Mandats ist mE aber –
unter Berücksichtigung der beiden Komponenten
des Bevollmächtigungsvertrages, nämlich einer-
seits des Auftrags (als „Müssen“ im Innenverhält-
nis) und anderseits der Vollmacht (als „Können“
im Außenverhältnis) – noch weiter zu differen-
zieren: Soweit nämlich oben „überlappende“ Ver-
tragspflichten (also Nachwirkungen des Bevoll-
mächtigungsvertrages über dessen Beendigung hi-
naus) festgestellt wurden, betrifft dies nur das ver-
tragliche Innenverhältnis, somit den Auftrag. Die
das Außenverhältnis bestimmende Vollmacht hin-
gegen hat im Interesse der Rechtssicherheit und
des Vertrauensschutzes (von den Fortsetzungs-

92) In diesen fortwirkenden Vertragspflichten liegt
mE auch die Rechtfertigung für das üblicherweise im
Verwaltungsvertrag vereinbarte Übergabehonorar in der
Höhe eines dreimonatigen Verwaltungshonorars. Es
war schon in den – mittlerweile widerrufenen (siehe
oben FN 12) – Honorarrichtlinien des Fachverbandes
der Immobilen- und Vermögenstreuhänder vorgesehen
(Pkt A.c)8.), wurde dort mit „der anlässlich der Übergabe
der Verwaltung entstehenden Mehrarbeit“ argumentiert,
wird – soweit überblickbar – nach wie vor regelmäßig
vereinbart und kann daher jedenfalls als branchenüblich
betrachtet werden. Ungeachtet der Branchenüblichkeit
bedarf aber dieses auf den ehemaligen Honorarricht-
linien fußende Übergabehonorar jedenfalls einer aus-
drücklichen Vereinbarung: Bereits zu Zeiten der Geltung
der Honorarrichtlinien ging nämlich die Rsp davon aus,
dass diese Richtlinien selbst bei Fehlen (jeglicher) ande-
rer Honorarvereinbarung nicht als konkludent verein-
bart angesehen werden könnten (OGH 5 Ob 152/98h in
immolex 1999/20 = MietSlg 50.601). Dessen ungeachtet
bleibt freilich offen, ob mangels ausdrücklicher Verein-
barung (wenn schon nicht das in den seinerzeitigen Ho-
norarrichtlinien vorgesehene) nicht wenigstens ein ange-
messenes Übergabehonorar als vereinbart zu gelten hat.

93) Man halte dafür ein Bild aus der Leichtathletik be-
reit: Beim Staffellauf ist die Arbeit des übergebenden
Läufers mit der bloßen Absolvierung seiner Distanz noch
nicht erledigt, muss er doch auch noch das Staffelholz si-
cher und ohne an Geschwindigkeit zu verlieren an seinen
Nachfolger übergeben – umgekehrt hat der überneh-
mende Läufer das Wettkampftempo aufzunehmen, noch
bevor er das Staffelholz von seinem Vorgänger über-
nimmt und damit nun seine eigene Distanz in Angriff
nimmt.

94) RIS-Justiz RS0083562; insb zuletzt OGH 5 Ob 212/
07y in wobl 2008, 176/61 (Call) = Zak 2008, 156/275.

pflichten nach § 1025 ABGB abgesehen) streng mit
dem Übergabestichtag zu wechseln95):

Nach außen vermag der „neue“ Verwalter vor
der formellen Verwaltungsübergabe keine recht-
wirksamen Verwaltungs- und Vertretungsakte zu
setzen, genau so wenig, wie dies der „alte“ Ver-
walter nach dem Stichtag für die Verwaltungs-
übergabe tun kann. Während also im Rahmen
dessen nachvertraglicher Verpflichtung der schei-
dende Verwalter gegenüber dem Geschäftsherrn
(= Liegenschaftseigentümer bzw Eigentümerge-
meinschaft) sehr wohl noch zur Rechnungslegung
über die abgelaufene Periode (iS der Erstellung
und Herausgabe des entsprechenden Rechenwerks
samt Herausgabe der ihm zugrunde liegenden Be-
lege und der resultierenden Salden) verpflichtet
ist, hat er zur Legung der formellen Abrechnung
„nach außen“ (= gegenüber Wohnungseigentü-
mern96) und Mietern) keine Befugnis mehr, sondern
ist diese formelle Rechnungslegung im Außenver-
hältnis bereits definitiv dem „neuen“ Verwalter
vorbehalten. Die Rsp zur (auf § 20 Abs 3 WEG
fußenden) Verpflichtung des WE-Verwalters zur
„abschließenden“ Rechnungslegung nach Beendi-
gung des Verwaltungsverhältnisses sowie deren
Durchsetzung durch die einzelnen Wohnungs-
eigentümer im Wege deren Individualrechts nach
§ 30 Abs 1 Z 5 iVm § 52 Abs 1 Z 6 WEG im Außer-
streitverfahren97) ist daher iS einer Rechnungsle-

95) Für einen solch klaren und deutlichen „Schluss-
strich“ unter die Vertretungsbefugnis des scheidenden
Verwalters tritt offenbar auch E.M. Hausmann in Haus-
mann/Vonkilch, Wohnrecht § 20 WEG Rz 71 ein.

96) Zu beachten ist, dass der Verwaltungsvertrag im
WE zwischen dem Verwalter und der mit eingeschränk-
ter Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Eigentümerge-
meinschaft besteht. Die einzelnen Wohnungseigentümer
sind daher bereits dem Außenverhältnis zuzurechnen!
Vgl dazu schon FN 88.

97) RIS-Justiz RS0083562; insb zuletzt OGH 5 Ob 212/
07y in wobl 2008, 176/61 (Call) = Zak 2008, 156/275.
Sämtliche Pflichten des WE-Verwalters (so eben auch
zur „abschließenden“ Rechnungslegung bzw Herausgabe
der Verwaltungsunterlagen) sind jedenfalls im Außer-
streitverfahren durchzusetzen, egal ob nun die Eigen-
tümergemeinschaft oder einzelne Wohnungseigentümer
den Anspruch geltend machen (siehe dazu auch schon
FN 58). Zur Geltendmachung durch die Eigentümerge-
meinschaft vgl OGH 5 Ob 64/99v in immolex 1999, 277/
154 = MietSlg 51.573 und 5 Ob 277/06k in wobl 2007, 254/
101 (Call) = immolex 2007, 216/107 = Zak 2007, 217/385,
zur Geltendmachung durch einzelne Wohnungseigentü-
mer vgl 5 Ob 86/84 in MietSlg 37.654, 5 Ob 29/85 in
MietSlg 37.524, 5 Ob 46/06k in immolex 2006, 285/120 =
MietSlg 58.451 und jüngst 5 Ob 212/07y in wobl 2008,
176/61 (Call) = Zak 2008, 156/275. Hinsichtlich der
Schlussrechnung über die Rücklage gem § 31 Abs 3 WEG
ist nach der Rsp (5 Ob 93/98g = wobl 1998, 341/226
[Call] = MietSlg 50.600 = immolex 307/192 und jüngst
5 Ob 268/08k) aber ausschließlich die Eigentümerschaft
antraglegitimiert, zumal es sich hierbei um Sonderver-
mögen der Eigentümerschaft handle. Würde diese An-
sicht auch auf die übrigen Ansprüche auf Legung einer
„Schlussrechnung“ übertragen werden, so wäre die nun
im Text thematisierte „Überlappungsproblematik“ obso-
let und erübrigten sich die sogleich anzustellenden Über-
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gung an die Eigentümergemeinschaft (regelmäßig
vertreten durch den neu bestellten Verwalter)
nicht aber iS einer formellen Abrechnung nach
§ 34 WEG zu verstehen98). Verstünde man die Rsp
anders (nämlich iS einer nachvertraglichen Ver-
pflichtung nicht bloß zur Erstellung und Heraus-
gabe des Rechenwerks samt der Belege und Salden
an die Eigentümergemeinschaft als Geschäfts-
herrn, sondern auch zur formellen Abrechnung
an die einzelnen Wohnungseigentümer gem § 34
WEG), hieße das, den Verwalter zu einem Zeit-
punkt, zu dem sein Mandat bereits beendet und
regelmäßig auf den nachfolgenden Verwalter über-
gegangen ist, zu Vertretungshandlungen nach
außen zu verpflichten, was im Hinblick auf die
damit heraufbeschworenen konkurrierenden Ver-
tretungsbefugnisse bedenklich wäre. Und sofern
die Rsp99) bereits wiederholt ausgesprochenen hat,
dass die Verpflichtung des WE-Verwalters zur
„abschließenden“ Rechnungslegung auch dann be-
stehe, wenn sie (wegen Wechsels der Verwalter
während laufender Abrechnungsperiode) nur ei-
nen Periodenteil betrifft, ist damit auch klar, dass
es sich dabei noch gar nicht um eine formelle
Abrechnung gegenüber den einzelnen Wohnungs-
eigentümern gem § 34 WEG (die regelmäßig die
gesamte Abrechnungsperiode zu erfassen hat) han-
deln kann. Zuletzt sei in diesem Zusammenhang
auch noch darauf hingewiesen, dass die formelle
Abrechnung nach § 34 WEG kein in sich ab-
geschlossenes Werk darstellt, vielmehr gem § 34
Abs 4 WEG mangels abweichender Vereinbarung
die sich aus der Abrechnung allfällig ergebenden
Überschussbeträge auf künftige Vorauszahlungen
gutzuschreiben und allfällig resultierende Fehlbe-
träge binnen zweier Monate ab Rechnungslegung
von den Wohnungseigentümern nachzuzahlen
sind. Nicht zuletzt aufgrund dieser Verschränkung
der Abrechnung über die Vorperiode mit der lau-
fenden Gebarung ist es wohl ratsam, die Zu-
ständigkeit zur formellen Rechnungslegung nach
außen hin gemeinsam mit dem (übrigen) Mandat
auf den neuen Verwalter übergehen zu lassen.
Wenn auch die nachvertraglichen Abwicklungs-
pflichten nach dem hier vertretenen Verständ-
nis gegenüber der Eigentümergemeinschaft als Ge-

legungen, in welcher Form einem Individualanspruch der
einzelnen Wohnungseigentümer auf Legung einer
Schlussrechnung vom zur Vertretung nach außen gar
nicht mehr befugten Verwalter überhaupt nachgekom-
men werden kann.

98) So gesehen ist der Anspruch der Wohnungseigentü-
mer auf „abschließende“ Rechnungslegung (der neben
jenem der Eigentümergemeinschaft gem § 1012 ABGB
iVm § 20 Abs 7 WEG besteht) nach Beendigung des Ver-
waltungsverhältnisses gegenüber dem Wortlaut des § 20
Abs 3 WEG (der ja hauptsächlich auf das laufende Ver-
waltungsverhältnis abzielt) insofern eingeschränkt, als er
gerade nicht auf Abrechnung iSd § 34 WEG gerichtet ist,
sondern lediglich auf die Herausgabe der Abrechnung,
der Belege und Salden an die Eigentümergemeinschaft.

99) OGH 5 Ob 46/06k in immolex 2006, 285/120 =
MietSlg 58.451; 5 Ob 212/07y in wobl 2008, 176/61 (Call) =
Zak 2008, 156/275.

schäftsherrn zu erfüllen sind, wird mit dem den
Wohnungseigentümern eingeräumten Individual-
recht zur Durchsetzung auch der nachvertragli-
chen Abwicklungspflichten des Verwalters im
Außerstreitverfahren dem – auch von Call 100) völ-
lig zurecht eingeforderten – Schutz der Interessen
der Wohnungseigentümer entsprochen, ohne aber
gleichzeitig zu problematischen Ergebnissen auf
der Ebene des Vertretungsrechts zu gelangen.

F. Abschließende Betrachtung und prakti-
sche Hinweise

Eine Vorausregelung der Übergabepflichten der
Verwalters für den Fall der Beendigung des Man-
dats und Auftragsverhältnisses bereits im Verwal-
tungsvertrag wird wohl die zeitliche Komponente
kaum erfassen können, zumal Fristen und Termine
von den Beendigungsmodalitäten und dem über-
nehmenden Verwalter abhängig sind und sinnvol-
lerweise erst aufgrund einer aktuellen Auflösung
abgestimmt werden können101).

Eine genaue inhaltliche Vorausregelung über
den Umfang und die Gestalt der herauszugeben-
den Unterlagen ist jedoch bereits zum Zeitpunkt
des Abschlusses des Verwaltungsvertrages durch-
aus sinnvoll. Mag damit auch nicht unbedingt si-
chergestellt werden können, dass ein zur Übergabe
unwilliger Verwalter seinen Pflichten auch tat-
sächlich nachkommt, so kann später wenigstens
über den Umfang der Übergabepflicht kein Streit
mehr entstehen. Insofern dient eine solche Voraus-
regelung der Rechtsicherheit und einer allenfalls
notwendigen Durchsetzung der Rechtsansprüche
des Geschäftsherrn.

Im Hinblick auf die oben102) erwähnte Rsp, wo-
nach grundsätzlich a l l e  Verwaltungsunterlagen
(im Original) zu übergeben sind, erscheint es
zweckmäßig und sinnvoll zu sein, insb zu regeln,
welche Verwaltungsunterlagen n i c h t  übergeben
werden müssen, sohin vom Verwalter (mangels
jeglicher Berührung der Interessen des Geschäfts-
herrn und daher Relevanz für die weitere Verwal-
tungstätigkeit) zu einem bestimmten Zeitpunkt
vernichtet werden dürfen.

Für gewöhnlich steht jeder Verwalter, der Lie-
genschaften über einen längeren, viele Jahre bis
einige Jahrzehnte überspannenden, Zeitraum be-
treut, vor dieser „Entsorgungsfrage“. Dem Ver-
nehmen nach wird dabei aber kaum Rückspra-

100) wobl 2008, 177; den Wohnungseigentümern sei
nicht zuzumuten, „in dieser sensiblen Zeitspanne [rund
um den Verwalterwechsel] quasi zwischen zwei Sesseln
zu sitzen.“

101) Es wird wohl hinsichtlich der Anforderungen an
die Verwaltungsübergabe und deren Zeitablauf einen
Unterschied machen, ob der Verwaltungsvertrag (aus
wichtigem Grund oder einvernehmlich) mit sofortiger
Wirkung bzw sehr kurzfristig aufgelöst oder aber etwa
bei der Auflösung eine längere Kündigungsfrist (zB im
Falle einer ordnungsgemäßen Kündigung nach dem
WEG: drei Monate) eingehalten wurde.

102) Siehe Pkt C.II.5.
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che mit dem Geschäftsherrn gehalten (geschweige
denn, dass vertragliche Regelungen bestünden)
und orientiert sich der Verwalter an diversen ge-
setzlichen Aufbewahrungspflichten103). Eine der-
artige Handhabung mag pragmatisch sein – im
rechtlichen Sinne sicher ist sie nicht: Einerseits
sind die heranzuziehende Aufbewahrungsfristen
sehr inhomogen und unübersichtlich geregelt und
andererseits wird sich gegebenenfalls überdies
auch aus zivilrechtlichen Gründen die Aufbewah-
rung von (Original-)Unterlagen als notwendig oder
zumindest nützlich erweisen: In diesem Zusam-
menhang sei nur etwa auf die allgemein geltende
lange zivilrechtliche Verjährungsfrist von 30 Jah-
ren (§ 1478 ABGB) verwiesen. Sofern die Unterla-
gen rechtliche Bedeutung für Dauerschuldverhält-
nisse (insb Mietverhältnisse!) entfalten (also zB in
Gestalt von Korrespondenzen oder Aktenvermer-
ken Abreden der Parteien oder rechtlich erhebli-
che Tatsachen dokumentieren), müssen sie über-
haupt (zumindest) die gesamte Vertragsdauer über
aufbewahrt werden104).

Sohin muss die Antwort auf die Frage, wann sich
denn ein Liegenschaftseigentümer welcher Unter-
lagen entledigen kann, ohne damit rechtliche
Nachteile zu riskieren, einer eigenen (wohl gleich
einige Rechtsgebiete überspannenden) Untersu-
chung vorbehalten bleiben. Zum anderen (und
letztlich entscheidend!) darf ein Verwalter selbst

103) Siehe etwa § 132 BAO (Aufbewahrungsfrist grund-
sätzlich sieben Jahre), für Grundstücke jedoch sogleich
§ 18 Abs 10 UStG (Aufbewahrungspflicht für Aufzeich-
nungen und Unterlagen zu Umsätzen von Grundstücken
je nach Vorsteuerberichtigungszeitraum zwölf bzw
22 Jahre), § 212 UGB (Aufbewahrungspflicht für „Bü-
cher“ etc grundsätzlich sieben Jahre) ua.

104) Beispiel: Ein Seminarteilnehmer hatte kritisch ge-
fragt, ob aufgrund obiger Ausführungen also zB nicht
einmal Schlüsselübergabebestätigungen früher oder spä-
ter vernichtet werden dürfen. Wenn diese Bestätigungen
zum Beweis darüber, wie viele Schlüssel dem Mieter im
Laufe des Mietverhältnisses ausgehändigt wurden und
folglich von ihm bei Beendigung des Mietverhältnisses
wieder zurückzugeben sind, erforderlich sind, unterlie-
gen sie in der Tat einer dauerhaften Aufbewahrungs-
pflicht!

dann nicht darauf vertrauen, dass der Geschäfts-
herr kein Interesse an der Herausgabe von (Origi-
nal-)Unterlagen mehr hat, wenn alle denkbaren
den Geschäftsherrn betreffenden Aufbewahrungs-
fristen abgelaufen und alle möglichen Ansprüche
gegen ihn verjährt sind bzw auch sonst die Aufbe-
wahrung aus Gründen der rechtlichen Absiche-
rung des Geschäftsherrn nicht länger notwendig
ist. Das Interesse des Geschäftsherrn an den Un-
terlagen kann sich schließlich auch aus anderen als
rechtlichen Gründen ergeben (insb bei Liegen-
schaften im „kleinen“ Privateigentum mag mitun-
ter an so mancher Unterlage etwa auch ein affekti-
ves Interesse vorhanden sein). Mit den heute mitt-
lerweile zum Bürostandard gehörenden Möglich-
keiten zur elektronischen Datenspeicherung und
Dokumentenarchivierung sollten indes im Zusam-
menhalt mit einer entsprechend zweifelsfreien und
leicht handhabbaren Vereinbarung zwischen Ge-
schäftsherrn und Verwalter praktikable und letzt-
lich sichere Lösungen gefunden werden können.

Aus Anlass der Auflösung des Verwaltungsver-
trages sollte dann auch eine klare vertragliche
Regelung über den zeitlichen Ablauf der Über-
gabe geschaffen werden, mangels Einvernehmens
könnte ein solcher Zeitplan vom Geschäftsherrn
auch einseitig vorgegeben werden105). Eine Verein-
barung dient wiederum einem ein Mehr an Rechts-
sicherheit und einer leichterten Rechtsdurchset-
zung, während auf Basis einer hilfsweisen einseiti-
gen Vorgabe durch den Machtgeber wenigstens
rechtzeitig (und nicht erst in unmittelbarer Nähe
zum Übergabestichtag) Probleme erkannt und
daher auch entsprechende Abhilfemaßnahmen er-
griffen werden können.

Korrespondenz: FH-Doz. Mag. Christoph Koth-
bauer, online hausverwaltung & immobilientreu-
hand AG, Kreuzgasse 70, 1180 Wien; E-Mail:
c.kothbauer@onlinehausverwaltung.at.

105) Das Weisungsrecht kann nicht nur bei Vertragsab-
schluss bzw Machterteilung, sondern auch im Laufe der
Auftrags- bzw Vollmachtsverhältnisses ausgeübt wer-
den, vgl Strasser in Rummel, ABGB3 § 1009 Rz 14 mwN.




